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§ 234 StGB Verringerung von
Geldmünzen und Weitergabe

verringerter Geldmünzen
 StGB - Strafgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

1. (1)Wer eine Geldmünze mit dem Vorsatz verringert, daß sie als vollwertig ausgegeben werde, ist mit

Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.

2. (2)Wer eine verringerte Geldmünze

1. 1.mit dem Vorsatz, daß sie als vollwertig ausgegeben werde, von einem anderen übernimmt oder sich auf

andere Weise verschafft oder

2. 2.als vollwertig ausgibt,

ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Wer die Tat an verringerten Geldmünzen begeht, deren

Nennwert 300 000 Euro übersteigt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
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